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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Mit zwei Vorstössen wollte sich die Ratsrechte als Hüterin von Schweizer Symbolik
profilieren. Anlass war eine Aktion von Unbekannten aus dem Antifaschistischen
Netzwerk Genf, die vor dem 1. August auf wilden Plakaten, auf denen mit dem Schweizer
Kreuz bedruckte WC-Rollen abgedruckt waren, dazu aufforderten, den Nationalismus
die Toilette runter zu spülen. Dies veranlasste die Genfer SVP-Präsidentin und
Nationalrätin Amaudruz (svp, GE) zu einer bürgerlich breit abgestützten Motion, die die
strafrechtliche Verfolgung bei Herabwürdigung der Schweizer Fahne verlangt. Bereits
im Juni hatte Quadri (lega, TI) eine Motion eingereicht, die fordert, dass eine
ausländische Flagge nur dann gehisst werden darf, wenn daneben eine mindestens
gleich grosse Schweizer Fahne hängt. Der Bundesrat lehnte beide Motionen mit Verweis
auf die Meinungs- und Meinungsäusserungsfreiheit ab. Beide Vorstösse wurden im
Berichtjahr noch nicht behandelt. 1

MOTION
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN

Während die Motion Quadri (lega, TI), welche das Hissen einer ausländischen Flagge nur
dann gestatten wollte, wenn gleichzeitig eine gleich grosse Schweizer Fahne
aufgezogen wird, abgeschrieben wurde, lag die Motion Amaudruz (svp, GE) noch auf der
langen Bank. Letztere verlangt die strafrechtliche Verfolgung bei Herabwürdigung der
eidgenössischen Flagge und ist bürgerlich breit abgestützt, wird aber – wie bereits die
Motion Quadri – vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. 2

MOTION
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die Schweizer Flagge war in der Sommersession 2014 Thema im Nationalrat. Die Motion
Amaudruz (svp, GE) hätte eine strafrechtliche Verfolgung bei Herabwürdigung der
Schweizer Fahne oder kantonaler Flaggen verlangt. Die Motionärin machte geltend,
dass extremistische Splittergruppen die Schweizer Fahne verunglimpften oder gar
verbrannten. In der Ratsdebatte machte Bundesrätin Sommaruga deutlich, dass der
Bundesrat das Ansinnen für übertrieben halte, weil das Beschädigen oder
Verunglimpfen von offiziell angebrachten Hoheitszeichen bereits unter Strafe stehe.
Das – straffreie – Verunglimpfen von Fahnen in Privatbesitz käme sehr selten vor und
könne durchaus auch als Protest gegen den Staat aufgefasst werden, was im Hinblick
auf die Meinungsfreiheit erwünscht sei. Der Grüne Christian van Singer (gp, VD) konnte
sich die Frage nicht verkneifen, ob die Motionärin auch die Verwendung des Schweizer
Kreuzes bei SVP-Inseratekampagnen unter Strafe stellen würde. Der Rat entschied sich
mit 102 zu 60 Stimmen gegen den Vorstoss. Die Unterstützung kam dabei von der
geschlossenen SVP-Fraktion; vereinzelte Stimmen erhielt das Ansinnen allerdings auch
aus der CVP (3 Stimmen), der FDP (5 Stimmen) und der BDP (5 Stimmen). 3

MOTION
DATUM: 12.06.2014
MARC BÜHLMANN

1) Mo. 12.3695 (Amaudruz); Mo. 11.3521 (Quadri); LM, 23.4. und 6.8.12; NZZ, 16.9.12.
2) Mo. 12.3695 (Amaudruz); Mo. 11.3521 (Quadri); SPJ 2012, S. 18.
3) AB NR, 2014, S. 1050 f
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